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Die Bundesarbeitskammer ist die 
gesetzliche Interessenvertretung 
von rund 3,2 Millionen 
ArbeitnehmerInnen und 
KonsumentInnen in Österreich. 
Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts- 
und verbraucherpolitischen 
Angelegenheiten auf nationaler 
als auch auf der Brüssler EU-
Ebene. Darüber hinaus ist die 
Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel 
wurde 1991 errichtet, um die 
Interessen aller Mitglieder der 
Bundesarbeitskammer gegenüber 
den Europäischen Institutionen vor 
Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation 
von neun Arbeiterkammern auf 
Bundesländerebene, die gemeinsam 
den gesetzlichen Auftrag haben, 
die Interessen ihrer Mitglieder zu 
vertreten. 

Herbert Tumpel
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben bera-
ten die Arbeiterkammern ihre 
Mitglieder unter anderem in 
Fragen des Arbeitsrechts, des 
Konsumentenschutzes, in Sozial- und 
Bildungsangelegenheiten. Mehr als 
drei Viertel der rund 2 Millionen Be-
ratungen jährlich betreffen arbeits-, 
sozial- und insolvenzrechtliche 
Fragestellungen. Darüber hinaus 
nimmt die Bundesarbeitskammer 
im Rahmen von legislativen 
Begutachtungsverfahren die 
Aufgabe wahr, die Positionen 
der ArbeitnehmerInnen und der 
KonsumentInnen gegenüber dem 
Gesetzgeber in Österreich als auch. 
auf EU-Ebene einzubringen.

Alle österreichischen Arbeitnehmer-
Innen sind per Gesetz Mitglied der 
Arbeiterkammern. Die Mitglieds-
beiträge sind gesetzlich geregelt 
und betragen 0,5 Prozent des 
Bruttoeinkommens (maximal bis zur 
Höchstbemessungsgrundlage in 
der Sozialversicherung). 560.000 (ua 
Arbeitslose, Eltern in Karenz, Präsenz- 
und Zivildiener) der rund 3 Millionen 
Mitglieder sind von der Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages befreit, haben 
aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Werner Muhm
Direktor

Wir über uns
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Die wichtigsten Ergebnisse

Was will die Kommission?

EU-Kommission will im Konsumenten-
recht neue Regeln

Argumente der Kommission:

Der Binnenmarkt für Konsumenten soll 
gefördert werden (größere Auswahl, 
günstigere Preise).

Einheitliche Rechtsvorschriften wären 
dafür hilfreich.

Daher Vollharmonisierung, dh Mit-
gliedsstaaten sollen in Zukunft keine 
anderen (strengeren) Regelungen set-
zen dürfen.

Aber:

Beim Kauf von Waren aus dem 
Ausland oder über das Internet 
sind nicht die unterschiedlichen 
Rechtsvorschriften das Problem 
der Konsumenten, sondern Spra-
che, Schwierigkeiten mit Computer, 
Nichtkennen von ausländischen 
Anbietern.

Um den grenzüberschreitenden 
Kauf von Produkten zu fördern 
muss man aber nicht das gesamte 
innerstaatliche Konsumentenrecht 
ändern. 

Die Möglichkeit, schnell auf be-
stimmte Probleme in den Mitglied-
staaten zu kommen, geht damit 
verloren.

•

•

•

Was wird in Zukunft anders sein?

Einiges wird besser, zB

Rücktrittsfrist bei Fernabsatz- und 
Haustürgeschäften 14 Tage (bisher 
in Österreich 7)

Wenn die Ware beim Transport 
verloren geht oder beschädigt 
wird, geht das zu Lasten des Ver-
senders und nicht zu Lasten des 
Konsumenten.

Vieles wird schlechter, zB

In Österreich gibt es in verschiede-
nen Gesetzen maßgeschneiderte 
Informationspflichten, so bspw im 
Heimträgervertragsgesetz (Pen-
sionistenheime, etc). Dies würde 
wegfallen.

Ein Zeitschriftabonnement an der 
Haustür abgeschlossen kommt in 
Österreich nur zustande, wenn es 
eine schriftliche Auftragsbestäti-
gung gibt. Ihr Einlangen beim Kon-
sumenten löst erst die Rücktrittsfrist 
aus. Dies würde wegfallen.

Kein Rücktrittsrecht bei Versiche-
rungen, die im Rahmen eines 
Haustürgeschäftes verkauft wor-
den sind.

Wenn eine Ware mangelhaft ist, 
muss der Konsument vorher dies 
beim Verkäufer ausdrücklich rü-
gen. Bisher in Österreich nicht.

Heute kann sich der Konsument 

•

•

•

•

•

•

•

Executive Summary

Die AK kritisiert 
unter anderem die 
Verschlechterungen 
bei Zeitungsabos, 
mangelhaften Waren, 
Pauschalreisen, Infor-
mationsrechten.

http://www.akeuropa.eu


www.akeuropa.eu	 Neuordnung der Rechte der Verbraucher in Europa	�

im Fall einer Gewährleistung aus-
suchen, ob er den Austausch der 
Ware haben will oder die Repa-
ratur. In Zukunft wird sich das der 
Verkäufer aussuchen können.

Bei Gewährleistung müsste der 
Konsument nun mehrere Verbes-
serungsversuche dulden.

Längere Rücktrittsfristen bei 
Fernabsatzgeschäften nur mehr 
bei fehlender Rücktrittsbelehrung, 
nicht aber Verletzung anderer In-
fopflichten.

In Österreich gibt es eine ganze 
Reihe von Geschäftsbedingungen, 
die so nachteilig sind, dass sie je-
denfalls unzulässig sind und damit 
unwirksam werden - auch wenn 
der Unternehmer sie mit dem Kon-
sumenten ausgehandelt hat. Die-
ser Einwand könnte zukünftig den 
Unternehmen ermöglicht werden.

Verbesserungen des Konsumen-
tenrechtes werden in Zukunft in 
Österreich nicht möglich sein. Nur 
auf EU-Ebene was oft langwierig und 
schwierig ist. ZB

Konsumentenschützer wünschen 
sich, dass bei unseriösen Interne-
tseiten („Gratisseiten“) ein Rück-
trittsrecht unbefristet möglich ist. 
Zurzeit maximal drei Monate. Dies 
wird von den Anbietern ausgenutzt 
und die Mahnungen erst nach drei 
Monaten verschickt.

Bei Onlineverträgen (zB „Gratisin-
ternetseiten“) sollten Konsumenten 
mit dem Absenden eines Mailfor-
mulars ausdrücklich bestätigen 
müssen, dass sie den Dienstinhalt 

•

•

•

•

•

und die Kostenpflichtigkeit richtig 
zur Kenntnis genommen haben.

Rücktrittsrecht des Verbrauchers 
soll auch nur dann bei sofortiger 
Abrufbarkeit eines Online-Dienstes 
durch Vereinbarung ausgeschlos-
sen werden können, wenn für 
den Anbieter ein nennenswerter 
Aufwand mit der sofortigen Dienst-
ausführung entstanden ist. Cold 
calling: Konsumentenschützer 
wünschen sich, dass Verträge die 
durch unerbetene Telefonanrufe 
aktiviert werden überhaupt nicht 
zustande kommen sollen.

Was fehlt, zB

Notwendige Regelungen beim 
Kauf von Pauschalreisen über In-
ternet

Regelungen für Internetauktionen

Ausdehnung der Vermutungsfrist 
bei der Gewährleistung

•

•

•

•
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Was will die Kommission?

Von Seiten der Kommission wird die 
Notwendigkeit in der Regelung mit 
dem Nichtfunktionieren des Binnen-
marktes auf Verbraucherseite argu-
mentiert. Konsumentinnen und Kon-
sumenten kaufen nicht so gerne aus 
dem Ausland. Dies führt dazu, dass 
die Wohltaten des Binnenmarktes und 
des Wettbewerbs nicht zum tragen 
kommen. Das heißt, so die Kommis-
sion, dass die Chance vergeben wird 
zu günstigeren Preisen und zu einer 
größeren Auswahl zu kommen. Dies ist 
der Hauptbeweggrund der Kommissi-
on. Darüber hinaus wird argumentiert, 
dass ein – neues – hohes Verbrau-
cherschutzniveau in Europa anzustre-
ben sei. 

Ein Ziel, diesem Binnenmarkt in Euro-
pa auf die Sprünge zu helfen, ist die 
Vollharmonisierung der Konsumen-
tenrechte. Das bedeutet, dass die Be-
stimmungen der Richtlinie in allen Mit-
gliedstaaten gelten und dass es für die 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht mehr 
möglich sein soll andere, das heißt un-
ter Umständen strengere Maßnahmen 
zu setzen. Diese Vereinheitlichung des 
Bestandes an Konsumentenrechten 
soll es insbesondere den Unterneh-
men erleichtern, grenzüberschreitend 
anzubieten, weil auch sie sich nicht 
mehr um die jeweils unterschiedlichen 
Rechtsordnungen kümmern müssen. 

Argumentiert wird allerdings vor allem 
aus Konsumentensicht. Es sei für die 

KonsumentInnen verwirrend, es mit 
unterschiedlichen Rechtsordnungen 
zu tun zu haben. Dies behindere den 
grenzüberschreitenden Kauf von Pro-
dukten und Dienstleistungen.

Was spricht gegen die Argumente 
der Kommission?

Für die KonsumentInnen stellt die 
Rechtszersplitterung kein Hindernis 
für den grenzüberschreitenden 
Kauf von Produkten und Dienst-
leistungen dar. Andere Faktoren 
spielen eine größere Rolle: Dazu 
zählen sprachliche Barrieren, ein 
oft mangelndes Vertrauen gegen-
über unbekannten ausländischen 
Anbietern, Schwierigkeiten mit 
dem Computer, Probleme bei der 
Rechtsdurchsetzung, etc. 

Darüber hinaus muss festgestellt 
werden, dass der grenzüber-
schreitende Kauf insgesamt immer 
noch eine untergeordnete Rolle 
spielt, man spricht von einem An-
teil sechs Prozent. Hier ist fraglich, 
ob wegen eines solchen kleinen 
Anteils der gesamte (das heißt 
auch innerstaatliche) Verbraucher-
schutz geändert werden muss.

Gegen das Argument spricht 
auch, dass Verbraucher an sich 
(gemäß ROM I) auf das Recht des 
Heimatlandes stützen können. Das 
heißt Verbraucher profitieren nicht 
zusätzlich, wenn sie zu gleichen 

•

•

•

Die Position der AK im Einzelnen

Der Richtlinienvor-
schlag schließt die 
Anwendung besserer 
nationaler Konsumen-
tenrechte aus.

http://www.akeuropa.eu
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rechtlichen Bedingungen europa-
weit einkaufen können. 

Die Möglichkeit innerstaatlich 
schnell auf Probleme mit rechtli-
chen Maßnahmen zu reagieren 
wird begrenzt.

Es ist aber auch durchaus vor-
stellbar und wird jetzt schon 
von einzelnen Unternehmungen 
praktiziert, dass es zu einem 
Wettbewerb mit besseren und 
großzügigeren Konsumenten-
rechten kommt. So haben große 
transnationale Konzerne den Kon-
sumenten großzügigere Rechte 
eingeräumt, als dies gesetzlich 
notwendig wäre (zB IKEA). 

Welche Auswirkungen hätte die 
Richtlinie?

Die Richtlinie, wenn sie so beschlossen 
würde wie von der Kommission vorge-
stellt – was nicht zu hoffen ist – wird für 
die österreichischen KonsumentInnen 
folgende Auswirkungen haben: 

1. In einigen Bereichen wird sich die 
rechtliche Situation verbessern. Dazu 
zählen: 

Ein Rücktrittsrecht bei Haustürge-
schäften und im Fernabsatz von 14 
Tagen. In Österreich zurzeit nur 7 
Tage beim Haustürgeschäft und 10 
Werktage beim Fernabsatz.

Beim Versand von Produkten trägt 
die Gefahr des Unterganges oder 

•

•

•

•

der Beschädigung des Produktes 
bis zum Einlangen beim Konsu-
menten der Gewerbetreibende. 
Das heißt beispielsweise Kauf 
eines Videorecorders. Dieser wird 
beim Versand beschädigt, das 
geht zu Lasten des Verkäufers, des 
Gewerbetreibenden.

2. In einigen nicht unwesentlichen 
Bereichen hätte die Richtlinie eine 
Verschlechterung der aktuellen recht-
lichen Situation der österreichischen 
Konsumenten zur Folge (siehe unten).

3. Durch das Verbot strengere und 
bessere nationalstaatliche Neuerungen 
einzuführen, wird die österreichische 
Konsumentenpolitik daran gehindert, 
in bestimmten Bereichen eigenstän-
dige Maßnahmen zu setzen, die die 
Situation der Konsumenten verbessert 
(siehe unten).

Zu den Vorhaben der Kommission im 
Einzelnen

Artikel 2 Begriffsbestimmungen

In Österreich kommt das Konsu-
mentenrecht auch auf das soge-
nannte „Gründungsgeschäft“ zur 
Anwendung, das heißt, Verträge, 
die geschlossen werden, um bei-
spielsweise einen Gewerbebetrieb 
oder eine Arztpraxis zu eröffnen 
oder aber auch um  Nebenver-
dienstmöglichkeiten im Direkt-
vertrieb im Form selbständigen 

•

Die AK betont zudem, 
dass zum Beispiel 
Computersoftware, 
Energie und Inter-
netauktionen nicht 
von der Richtlinie 
erfasst werden.

http://www.akeuropa.eu
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Tätigkeit zu nutzen. Fällt in Zukunft 
nicht unter Verbrauchergeschäft. 
Österreich ist strenger.

Computersoftware fällt nicht unter 
die Richtlinie. Dies ist bedauerlich. 
Österreichische Regelungen er-
strecken sich auch darauf. Öster-
reich ist strenger.

Strom, Gas, Elektrizität fallen nicht 
unter die Richtlinie. Dies ist be-
dauerlich, da in diesem Bereich in 
Österreich teilweise aggressiver 
Vertrieb an der Haustüre zu beob-
achten ist. Österreich ist strenger.

Internetauktionen sind ausgenom-
men. Österreich hat zwar keine 
strengere explizite Regelung, aber 
erste Judikatur zum Fernabsatz 
geht in die Richtung. Bei Interne-
tauktionen wäre daher auch ein 
Rücktrittsrecht einzuräumen.

Artikel 3 – Geltungsbereich

Für Pauschalreisen gibt es jetzt 
weniger Rechte als vorher. Bei-
spielsweise gilt im Fernabsatz die 
Regelung zum Zahlungskarten-
missbrauch auch für Pauschalrei-
sen (fehlt im Übrigen überhaupt, 
dh für alle im Fernabsatz abge-
schlossenen Verträge) sowie das 
Verbot der Zusendung von unver-
langten Waren (zB Reisegutschei-
ne). Österreich ist strenger.

Artikel 5 – Allgemeine Informations-
pflichten

Einheitliche Standards: positiv

Österreich hat in vielen Gesetzen 
detaillierte und maßgeschneiderte 
Informationsrechte. Hier ist Öster-

•

•

•

•

•

•

reich strenger. Dazu zählen vor 
allem:

Immobilienmakler (sämtliche 
Kosten, nicht nur die Preise 
des Maklers, sondern auch 
die Preise der Immobilie und 
alle Nebenkosten, wirtschaftli-
che Naheverhältnisse, etc)

Heimvertragsgesetz (Raum-
situation, umfassende und 
detaillierte Infos zur konkreten 
Unterbringungen des Bewoh-
ners, zu Gemeinschaftsräu-
men, zu Ausstattung, Wä-
scheversorgung, Reinigungs-
dienste, Verpflegung, etc) 

Bauträgergesetz (umfassende 
und detaillierte Infos rund ums 
Objekt, wie Ausmaß, Lage 
und Widmung des Objekts 
und der Anlage, etc)

Telekom (beispielsweise bei 
Mehrwertdiensten müsste 
einmal der Preis genannt 
werden. In Österreich wird 
der Konsument noch zusätz-
lich informiert, wenn bei der 
Nutzung von SMS-Mehrwert-
diensten jeweils 10 Euro ver-
braucht worden sind.)

Mietrecht

Druckwerke

Wohnungsverbesserung 

Informationspflicht über Kündigung 
unbefristeter Verträge

Informationspflicht über Kündi-
gungsmöglichkeiten bei befristeten 
Verträgen fehlt uns. In der Fernab-
satzrichtlinie und damit im KSchG 

•

•

•

•

•

•

•

•

http://www.akeuropa.eu
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bisher Info zu den Kündigungs-
möglichkeiten bei unbefristeten 
Verträgen „und bei Verträgen mit 
einer mehr als einjährigen Ver-
tragsdauer“. Österreich ist stren-
ger (auch Fernabsatzrichtlinie).

Artikel 9: Informationspflichten 
Fernabsatz und Haustürgeschäfte

In Österreich ist auch die Bekannt-
gabe der Kosten für Kommunika-
tionsmittel vorgesehen, wenn über 
Grundtarif hinaus. Österreich ist 
strenger.

In der Richtlinie fehlt die Verpflich-
tung zur Angabe der Gültigkeits-
dauer für Angebot und Preis. 
Österreich ist strenger (auch 
Fernabsatzrichtlinie).

Artikel 10: Formvorschriften für Haus-
türgeschäfte

Bei Haustürgeschäften ist nun 
Schriftlichkeit vorgesehen (positiv) 

Zurzeit ist es in Österreich so, dass 
beim Handel mit Druckwerken 
der Vertrag erst zu Stande kommt, 
wenn eine Auftragsbestätigung 
vom Auftraggeber an den Konsu-
menten zugesendet wird (§ 26a 
Konsumentenschutzgesetz). Dies 
wird in Zukunft nicht mehr möglich 
sein. Österreich ist strenger.

Artikel 11 – Formvorschriften bei 
Fernabsatz

Konsumentenschützer fordern, 
dass bei Onlineverträgen (zB „Gra-
tisinternetseiten“) Konsumenten 
mit dem Absenden eines Mailfor-
mulars ausdrücklich bestätigen, 

•

•

•

•

•

dass sie den Dienstinhalt und 
die Kostenpflichtigkeit richtig zur 
Kenntnis genommen haben. Zu-
künftige Verbesserungen unmög-
lich.

Cold-Calling. Konsumentenschüt-
zer fordern, dass Verträge, die 
aufgrund von unerbetenen Tele-
fonanrufen zu Stande gekommen 
sind, nicht zu Stande kommen 
sollen. In Zukunft wird dies nicht 
möglich sein? Zukünftige Verbes-
serung unmöglich.

Unerfüllbar wäre auch die Forde-
rung von Konsumentenschützern 
zum Schutz vor unseriösen Dien-
steseiten im Netz, Web-Abos je-
derzeit stornieren zu können. 

Artikel 12 – Widerspruchsfrist (Rück-
trittsfrist)

Nun 14 Tage: Besser als zurzeit in 
Österreich mit 7 Tagen. Positiv. 

Bei Haustürgeschäften wird die 
Rücktrittsfrist ab Unterzeichnung 
des vorgesehenen Formblattes 
durch den Verbraucher zu laufen 
beginnen. In Österreich zurzeit bei 
Vertragsabschluss. Das kann die 
längere Frist völlig relativieren, zB 
Vertragsannahme erfolgt durch 
Zusendung der Ware nach 2 Wo-
chen. Österreich ist strenger.

Beim Handel von Druckwerken 
kommt es immer wieder zu Rück-
datierungen. Daher wird in Öster-
reich eine schriftliche Auftragsbe-
stätigung verlangt, um den Vertrag 
rechtswirksam abschließen zu 
können. Österreich ist strenger. 

•

•

•

•

•

Zwar sind einheitliche 
Standards bei den 
Informationspflichten 
positiv zu beurteilen, 
in einer Vielzahl von 
Fällen ist das österrei-
chische Recht jedoch 
strenger.

http://www.akeuropa.eu
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Artikel 13 – Wenn die KonsumentIn-
nen über das Rücktrittsrecht nicht 
aufgeklärt werden, verlängert sich 
die Rücktrittsfrist auf 3 Monate 

Bisher hat diese Verlängerungs-
möglichkeit bei der Verletzung 
von anderen Informationspflichten 
auch gegolten. Jetzt nur bei man-
gelnder Aufklärung über das Rück-
trittsrecht. Österreich ist strenger. 
Bisherige Richtlinie war strenger. 

Bei Haustürgeschäften gibt es in 
Österreich, wenn die Konsumen-
ten nicht über das Rücktrittsrecht 
informiert wurden, ein unbefriste-
tes Rücktrittsrecht. Österreich ist 
strenger.

Unseriöse Internetanbieter („Gra-
tisinternetseite“) praktizieren es, 
dass die Konsumenten erst nach 
3 Monaten gemahnt werden, und 
nehmen so den Konsumenten das 
Rücktrittsrecht. Forderung der Kon-
sumentenschützer für die Zukunft 
in solchen Fällen ein unbegrenztes 
Rücktrittsrecht einzuführen. Zu-
künftige Verbesserung unmög-
lich.

Artikel 16 – Rücküberweisungen von 
Geld

Gewerbetreibende müssen, wenn 
der Konsument vom Vertrag zu-
rückgetreten ist, binnen 30 Tagen 
das Geld an den Konsumenten 
zurückzahlen. In Österreich derzeit: 
umgehend. Österreich ist stren-
ger.

Artikel 17 – Pflichten des Verbrau-
chers, die Ware bei Rücktritt zurück-
zusenden:

•

•

•

•

Konsumenten müssen innerhalb 
von 14 Tagen die Ware bei Rücktritt 
zurücksenden. In Österreich gibt 
es hier keine Frist. Für den Konsu-
menten ist es nämlich oft unklar, 
wohin er die Ware schicken muss, 
wie der Transport aussieht und 
ähnliches. Österreich ist strenger.

Rücksendekosten
Zurzeit ist es so, dass der Unter-
nehmer die Kosten der Rücksen-
dung trägt, es sei denn, es ist im 
Vertrag anders vereinbart. In Zu-
kunft trägt grundsätzlich der Kon-
sument die Kosten der Rücksen-
dung. Der Unternehmer nur dann, 
wenn dies ausdrücklich vereinbart 
wird. Das heißt es kommt hier zu 
einer Umkehrung der Situation. 
Österreich ist strenger.

Artikel 19 – Ausnahmen vom Rück-
trittsrecht

Wenn eine Dienstleistung ver-
einbarungsgemäß innerhalb der 
Rücktrittsfrist bereits begonnen hat, 
gibt es keine Rücktrittsmöglichkeit. 
Konsumentenschützer wollen aber 
eine Rücktrittsmöglichkeit, wenn 
der Dienst nur abrufbar ist. Es ist 
nicht einzusehen, warum dies 
nicht möglich sein soll. Dies kostet 
dem Unternehmer nichts. Unter-
nehmer sind nur schutzbedürftig, 
wenn sie Material ankaufen mus-
sten etc. Zukünftige Verbesserun-
gen unmöglich. 

Bei Zeitungen und Zeitschriften 
– auch bei Abos – wird es in Zu-
kunft kein Rücktrittsrecht geben. 
In Österreich gibt es bei Zeitschrif-
tenabos ein Rücktrittsrecht. Öster-
reich ist strenger. 

•

•

•

•

Die AK betont, dass 
es laut Richtlinie kein 
Rücktrittsrecht bei 
Internetauktionen, 
Zeitungsabos, Lotterien 
oder bei begonnenen 
Dienstleistungen gibt 
.– Österreich ist strenger!
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Bei Internetauktionen gibt es kein 
Rücktrittsrecht. Konsumenten-
schützer wollen ein Rücktrittsrecht, 
dort wo die Auktion mit Zeitablauf 
und nicht mit Zuschlag endet. In 
Zukunft unmöglich. 

Lotterien sind ausgenommen. 
Konsumentenschützer wollen, 
dass es Rücktrittsmöglichkeiten 
gibt, wenn es um die Teilnahme an 
Lottogemeinschaften geht. Klärung 
notwendig.

Es gibt kein Rücktrittsrecht bei 
Freizeitdienstleistungen, beispiels-
weise auch Reiseveranstaltungen, 
etc. Zukünftige Verbesserungen 
unmöglich.

Artikel 20 – Ausnahmen

Bei Hausbau in Zukunft Rücktritts-
recht im Fernabsatz, positiv.

Bei Immobilien kein Rücktrittsrecht. 
Ausnahme Fernabsatz oder Haus-
türgeschäfte rund um Mietverträge 
oder Arbeiten im Zusammenhang 
mit Immobilien. Konsumenten-
schützer wollen dies aber. Zukünf-
tige Verbesserungen unmöglich. 

Versicherungen. In Österreich gibt 
es ein Rücktrittsrecht bei Versiche-
rungen bei Haustürgeschäften. 
Österreich ist strenger.

Artikel 21 Geltungsbereich

Ersatzteile im Zuge einer Ge-
währleistungsreparatur sind von 
Gewährleistung ausgenommen. 
In Österreich gibt es auch darauf 
Gewährleistung. Österreich ist 
strenger.

•

•

•

•

•

•

•

Gewährleistung gilt nicht bei 
Strom, Gas, Wasser. In Öster-
reich schon. Beispielsweise: der 
Stromzähler funktioniert nicht und 
rechnet falsch ab. Österreich ist 
strenger.

Artikel 22 – Gewerbetreibender muss 
innerhalb von 30 Tagen liefern

Lieferfrist von 30 Tagen stellt eine 
Verschlechterung dar. In Öster-
reich muss sofort geliefert werden. 
Österreich ist strenger.

Artikel 23 – Risikoübergang

Das Risiko einer Beschädigung, 
Verlust, etc beim Transport der 
Ware trägt nun der Gewerbetrei-
bende. Wenn der Verbraucher in 
Besitz der Ware ist, geht das Risiko 
auf den Verbraucher über. Positiv.

Artikel 26 – Abhilfe bei Gewährlei-
stung

Laut Entwurf kann nun der Gewer-
betreibende im Falle eines Ge-
währleistungsfalles zwischen Aus-
tausch der Ware und Reparatur 
wählen. Zurzeit ist es in Österreich 
(und auch gemäß EU-Richtlinie) 
umgekehrt. Der Konsument kann 
wählen zwischen Austausch (neue 
Ware) oder Reparatur, es sei denn, 
dies ist wirtschaftlich unverhältnis-
mäßig. Österreich ist strenger.

Bisher (EU Recht und Österreich) 
musste der Konsument nur einen 
einmaligen Verbesserungsversuch 
akzeptieren. Laut EU Plan muss 
der Konsument mehrere Verbes-
serungsversuche innerhalb kurzer 
Zeit tolerieren. Österreich ist stren-
ger.

•

•

•

•

•

Bei Mängeln müssten 
Verbraucher aus-
drücklich den Gewer-
betreibenden rügen 
.– in Österreich hat es 
diese Verpflichtung 
bisher nicht gegeben.

http://www.akeuropa.eu
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Artikel 28 – Fristen, Rügepflicht 

Wenn im Falle einer Gewährlei-
stung ein Produkt auf ein neues 
Produkt ausgetauscht wird, be-
ginnt die zweijährige Gewährlei-
stung neu zu laufen. Positiv.

Neue Gewährleistungsfristen auch 
bei Reparatur? Richtlinie ist unklar. 
In Österreich gibt es das zurzeit. 
Österreich ist strenger.

Konsumenten müssen in Zukunft 
einen Mangel innerhalb einer be-
stimmten Frist ausdrücklich dem 
Gewerbetreibenden rügen, bei 
sonstigem Verlust der Gewähr-
leistungsrechte. Bisher hat es 
diese Verpflichtung nicht gegeben. 
Österreich ist strenger. 

Zurzeit und auch im Richtlinienent-
wurf geht man davon aus, dass 
bei einem Mangel die Ursache 
beim Hersteller zu suchen ist 
(6monatigeVermutungsfrist). Kon-
sumentenschützer wollen dies auf 
die gesamte Gewährleistungszeit 
ausdehnen. Zukünftige Verbesse-
rungen unmöglich. 

In manchen Mitgliedstaaten gibt es 
auch längere Gewährleistungsfristen 
als die 2 Jahre, beispielsweise in den 
Niederlanden.

Kapitel 5– Klauseln

Zurzeit sind die Regelungen in 
Österreich günstiger. Die EU hat 
eine schwarze Liste mit 5 Klauseln, 
die unter allen Umständen unzu-
lässig sind, wo aber immer noch 
der Einwand vorgebracht werden 
kann, dass diese individuell aus-

•

•

•

•

•

gehandelt worden seien. In Öster-
reich gibt es 15 solcher Klauseln. 
Der Einwand ist nicht möglich. Dar-
über hinaus gibt es in Österreich 
noch 7 Klauseln, die ebenfalls 
unter allen Umständen unzuläs-
sig sind; hier kann aber auch der 
Einwand vorgebracht werden, sie 
seien im Einzelnen ausgehandelt. 
Österreich ist strenger. 

Neue Richtlinie: Graue Liste. Miss-
bräuchlichkeit zu vermuten. Unter-
nehmer kann jedoch nachweisen, 
dass nicht missbräuchlich. Das 
gibt es in Österreich nicht. Öster-
reich ist strenger.

Grundsätzlich ist zu den neuen 
Klauselbestimmungen zu sagen, 
dass es in Österreich (und in ande-
ren Mitgliedstaaten) eine ausführli-
che, langjährige Judikatur gibt, die 
zur Rechtsicherheit bereits beiträgt. 
Ein neues Regulativ würde zu einer 
Verunsicherung führen.

•

•
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Für weitere Fragen steht Ihnen gerne 

Herr Harald Glatz
(Experte der AK Wien)
T +43 (0) 1 501 65 2304
harald.glatz@akwien.at

Frau Jutta Repl
(Expertin der AK Wien)
T +43 (0) 1 501 65 2277
jutta.repel@akwien.at

Frau Daniela Zimmer
(Expertin der AK Wien)
T +43 (0) 1 501 65 2722
daniela.zimmer@akwien.at

sowie

Herr Frank Ey  
(in unserem Brüsseler Büro) 
T +32 (0) 2 230 62 54 
frank.ey@akeuropa.eu

zur Verfügung.

Bundesarbeitskammer Österreich 
Prinz-Eugen-Strasse, 20-22  
A-1040 Wien, Österreich  
T +43 (0) 1 501 65-0  
F +43 (0) 1 501 65-0

AK EUROPA
Ständige Vertretung Österreichs bei 
der EU
Avenue de Cortenbergh, 30
B-1040 Brüssel, Belgien 
T +32 (0) 2 230 62 54
F +32 (0) 2 230 29 73

http://www.akeuropa.eu

